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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise der Zubereitung und des Unternehmens

Boge Syprem SX Art. 599026

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zur Herstellerin, die das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

BOGE KOMPRESSORENFirmenname:

Otto Boge GmbH & Co. KG

Strasse: Otto-Boge-Straße 1-7

Ort: 33739 Bielefeld

Telefon: Telefax:+49 5206 601-0 +49 5206 601-200

info@boge.comE-Mail:

www.boge.comInternet:

Notrufnummer (24h) Deutschland (24h) +49 89 220 61012 (de, en) International 

(24h) +44 1235 239670; Inland 145; Ausland +41 44 251 51 51

1.4. Notrufnummer:

Nur für industrielle und gewerbliche Verwendung.

Weitere Angaben

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder der Zubereitung

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Aquatic Chronic 3; H412

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Gefahrenhinweise

P501 Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Sicherheitshinweise

Endokrinschädliche Eigenschaften: 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol.

Es liegen keine Informationen vor.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich . 

Die Inhaltsstoffe in dieser Zubereitung erfüllen nicht die Kriterien für eine Einstufung als PBT oder vPvB .

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Zubereitungen
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Relevante Bestandteile

AnteilStoffnameCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

8-12%118685-24-8 Pentaerythritol ester of heptanoic,caprylic,capric and isononanoicacids

601-552-0

Aquatic Chronic 4; H413

1- < 3%68411-46-1 Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene

270-128-1 01-2119491299-23

Repr. 2, Aquatic Chronic 3; H361f H412

0,3-0,5%128-37-0 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol

204-881-4 01-2119555270-46

Aquatic Chronic 1; H410

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

AnteilStoffnameCAS-Nr. EG-Nr.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

68411-46-1 270-128-1 1- < 3%Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene

dermal:  LD50 = > 2000 mg/kg; oral:  LD50 = > 5000 mg/kg

Weitere Angaben

Wortlaut der H- und EUH-Gefahrenhinweise: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen. Keinerlei Verabreichungen bei Bewusstlosigkeit oder 

Krämpfen.

Allgemeine Hinweise

Betroffene an die frische Luft bringen. Betroffene in Ruhelage bringen und warm halten.

Nach Einatmen

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn 

möglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Nach Hautkontakt

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Ärztlichen Rat einholen.

Nach Augenkontakt

KEIN Erbrechen herbeiführen.
Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Löschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen. 

Zum Löschen Sand, Trockenlöschpulver oder alkoholbeständigen Schaum verwenden .

Geeignete Löschmittel
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Scharfer Wasserstrahl.

Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder der Zubereitung ausgehende Gefahren

Im Brandfall können entstehen: 

Kohlendioxid (CO2). 

Kohlenmonoxid 

Stickoxide (NOx).

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Im Brandfall: Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Wassersprühstrahl verwenden, um Dampfbildung zu minimieren und gebildete Dämpfe niederzuschlagen. 

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Für ausreichende Lüftung sorgen. 

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.

Allgemeine Hinweise

Nicht für Notfälle geschultes Personal

Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Einsatzkräfte

Die Gefahrenbereiche sind abzugrenzen und mit entsprechenden Warn - und Sicherheitszeichen zu 

kennzeichnen. Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
6.2. Umweltschutzmassnahmen

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Flächenmässige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren).

Für Rückhaltung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das 

aufgenommene Material gemäss Abschnitt Entsorgung behandeln .

Weitere Angaben

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung

Ölnebelbildung vermeiden. 

Massnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. 

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. 

 Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Hinweise zum sicheren Umgang

Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Hinweise zu allgemeinen Hygienemassnahmen am Arbeitsplatz

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. 

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.

Weitere Angaben zur Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
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Behälter dicht geschlossen halten.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Zusammenlagerungshinweise

7.3. Spezifische Endanwendungen

siehe Kapitel 1.2

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

MAK-Werte (Art.50 Abs.3 der Verordnung über die Unfallverhütung (VUV, SR 832.30))

KategorieF/mlmg/m³ppmStoffCAS-Nr. HerkunftNotation

MAK-Wert 8 h-Butylhydroxytoluol (BHT) 

(einatembar)

128-37-0 10 C1#B, 

SSC

Kurzzeitgrenzwert- 40

DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. Stoff

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

68411-46-1 Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 0,31 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 0,44 mg/kg KG/d

Private Verwenderin DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 0,14 mg/m³

Private Verwenderin DNEL, langzeitig dermal systemisch 0,04 mg/kg KG/d

Private Verwenderin DNEL, langzeitig oral systemisch 0,04 mg/kg KG/d

PNEC-Werte

StoffCAS-Nr.

Umweltkompartiment Wert

68411-46-1 Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene

Süsswasser 0,034 mg/l

Meerwasser 0,00338 mg/l

Süsswassersediment 0,446 mg/kg

Meeressediment 0,0446 mg/kg

Mikroorganismen in Kläranlagen 10 mg/l

Boden 1,76 mg/kg

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Individuelle Schutzmassnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 

Dicht schließende Schutzbrille.

Augen-/Gesichtsschutz
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Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE -Kennzeichen 

inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in 

Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird 

empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen 

mit dem Handschuhhersteller abzuklären.

Handschutz

Chemikalienvollschutzanzug tragen. Chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe. 

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Gründliche Hautreinigung sofort nach der Handhabung des Produktes. 

Hautschutzplan erstellen.

Körperschutz

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

Atemschutz

Thermische Gefahren

Alle Zündquellen entfernen.

flüssigAggregatzustand:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe: hellgelb

Prüfnorm

nicht anwendbarSchmelzpunkt/Gefrierpunkt:

nicht anwendbarSiedepunkt oder Siedebeginn und 

Siedebereich:

nicht anwendbarEntzündbarkeit:

nicht bestimmtUntere Explosionsgrenze:

nicht bestimmtObere Explosionsgrenze:

Flammpunkt: 265 °C ASTM D 93

nicht bestimmtZündtemperatur:

nicht bestimmtZersetzungstemperatur:

pH-Wert (bei 20 °C): nicht anwendbar DIN 51369

665 mm²/sKinematische Viskosität:

  (bei 40 °C)

ASTM D 445

NeinWasserlöslichkeit:

nicht bestimmt

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln

Verteilungskoeffizient 

n-Oktanol/Wasser:

nicht bestimmt

< 0,1 hPaDampfdruck:

  (bei 20 °C)

nicht bestimmtDampfdruck:

0,84 g/cm³Dichte (bei 20 °C): EN ISO 12185

Relative Dampfdichte: nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

nicht explosionsgefährlich.

Explosionsgefahren

Selbstentzündungstemperatur

nicht bestimmtFeststoff:

nicht bestimmtGas:
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Nicht brandfördernd.

Oxidierende Eigenschaften

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrössen

Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt

Festkörpergehalt: nicht bestimmt

-42 °CPourpoint: ASTM D 97-66

15 - 220 mPa·sDynamische Viskosität:

  (bei 40 °C)

Weitere Angaben

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch 

stabil.

Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen. Schützen gegen: Hitze.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

 Folgendes ist zu vermeiden: Oxidationsmittel, stark. Säure.

10.5. Unverträgliche Materialien

Gefährliche Zersetzungsprodukte: keine

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ATEmix berechnet

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ 

Staub/Nebel) > 5 mg/l

BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

68411-46-1 Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene

RatteLD50 > 5000 

mg/kg
ECHAoral OECD 401

RatteLD50 > 2000 

mg/kg
ECHAdermal

Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 

erfüllt.

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 

erfüllt.

Reiz- und Ätzwirkung

Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
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Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Keine besonders zu erwähnenden Gefahren. Erfahrungen aus der Praxis. 

Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet .

Sonstige Angaben zu Prüfungen

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Endokrinschädliche Eigenschaften: 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol.

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Dosis QuelleSpezies Methode

Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene68411-46-1

Akute Fischtoxizität 96 h OECD 203LC50 > 100 

mg/l

Danio rerio

Akute Algentoxizität 72 h OECD 201ErC50 > 100 

mg/l

Desmodesmus 

subspicatus

Akute 

Crustaceatoxizität

48 h OECD 202EC50 51 mg/l Daphnia magna

NOEC 10-100 

mg/l

3 d Algea OECD 201Algentoxizität

Crustaceatoxizität NOEC 1,69 

mg/l

21 d Daphnia magna OECD 211

Akute Bakterientoxizität EC50 > 100 

mg/l ( )

Bacteria OECD 209

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt wurde nicht geprüft.

CAS-Nr. Bezeichnung

QuelleWertMethode d

Bewertung

Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene68411-46-1

     OECD 301 B 1% 28

     Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Das Produkt wurde nicht geprüft.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

Log PowBezeichnungCAS-Nr.

68411-46-1 > 66,6Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene
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BCF

QuelleSpeziesBCFBezeichnungCAS-Nr.

68411-46-1 Benzenamine, N-phenyl-, reaction 

products with 2,4,4-trimethylpentene

1730 Cyprinus carpio MITI

Das Produkt wurde nicht geprüft.

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäss REACH, Anhang XIII.

Die Inhaltsstoffe in dieser Zubereitung erfüllen nicht die Kriterien für eine Einstufung als PBT oder vPvB .

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da 

kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Entsorgung gemäss den behördlichen Vorschriften.

Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt (SR 814.610.1, VeVA)

120109 Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen 

Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen; Abfälle aus Prozessen der mechanischen 

Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen 

und Kunststoffen; Halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen; Sonderabfall

Abfallschlüssel - verbrauchtes Produkt (SR 814.610.1, VeVA)

Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen 

Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen; Abfälle aus Prozessen der mechanischen 

Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen 

und Kunststoffen; Halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen; Sonderabfall

120109

Mit reichlich Wasser abwaschen. Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt 

werden.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemässe 

UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemässe 

UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
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14.2. Ordnungsgemässe 

UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemässe 

UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren

NeinUMWELTGEFÄHRDEND: 

14.6. Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Verwender

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäss IMO-Instrumenten

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder die Zubereitung

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3

0,0Richtlinie 2010/75/EU über 

Industrieemissionen:

0,0Richtlinie 2004/42/EG über VOC aus 

Farben und Lacken:

Nationale Vorschriften

Beschäftigungsbeschränkungen nach dem 

Jugendarbeitsschutzverordnung, ArGV 5 (SR 822.115) beachten. 

Jugendliche in der beruflichen Grundbildung dürfen nur mit diesem 

Produkt arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung zur 

Erreichung ihres Ausbildungszieles vorgesehen ist , die Voraussetzungen 

des Bildungsplans erfüllt sind und die geltenden Altersbeschränkungen 

eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche Grundbildung 

absolvieren, dürfen nicht mit diesem Produkt arbeiten. Als Jugendliche 

gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18. 

Altersjahr.

Beschäftigungsbeschränkung:

Fällt nicht unter die Luftreinhalte-VerordnungLuftreinhalteverordnung I:

Anteil:

Fällt nicht unter die Luftreinhalte-VerordnungLuftreinhalteverordnung II:

Anteil:

Fällt nicht unter die Luftreinhalte-VerordnungLuftreinhalteverordnung III:

Anteil:

VOC-Anteil (VOCV): 0,0

Störfallverordnung, StFV: Unterliegt nicht der Störfallverordnung

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungen
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Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16.

AICS (Australien), DSL (Kanada), IECSC (China), REACH (Europäische Union), ENCS (Japan),

ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (Neuseeland), PICCS (Philippinen), TSCA (USA)

Abkürzungen und Akronyme
Repr: Reproduktionstoxizität

Aquatic Chronic: Chronisch gewässergefährdend

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPvB: very persistent, very bioaccumulative

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways

(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation

intérieures)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

VOC: Volatile Organic Compounds

SVHC: Substance of Very High Concern

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

[CLP]

EinstufungsverfahrenEinstufung

Aquatic Chronic 3; H412 Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei 

Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem 

Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die 

Weitere Angaben
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Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, 

vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem 

Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte 

neue Material übertragen werden.

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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